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Der Bundestag hat das folgende Ges.etz be
,;chlossen: 

1. § 2 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung:

.,Der ersten Prüfung muß ein mindestens drei
jährige,s Studium der Rechtswissenschaft auf 
einer Universität vorangehen. Von dem drei
jährigen Zeitraum sind mindestens drei Halb
jahre dem Studium auf einer deutschen Univer
sität zu widmen. 

Zwi,schen der ersten und der zweiten Prüfung 
muß eine Ausbildungszeit von mindestens drei 
und einem halben Jahr und höchstens vier 
Jahren liegen. Mindestens dreißig Monate sind 
zum Dienst be.i den Gerichten, Staatsanwalt
schaften, Notaren und Rechtsanwälten zu ver· 
wenden, der Rest der Ausbildungszeit ist min
destens zur Hälfte bei Verwaltungsbehörden, 
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts, im übrigen in einer dem Ausbildungs
zweck dienenden Weise zu verwenden." 

Abs. 4 entfällt. 

2. § 3 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft:

,,Wer In 'einem deutschen Land die erste Prü
fung bestanden hat, kann in jedem anderen Land
zur Vorbereitung für den Justizdienst und zur 
zweiten Prüfung zugelassen werden.

Die in einem deutschen Land auf die Vor
bereitung verwendete Zeit kann in jedem an
deren Land angerechnet werden." 

3. § 5 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft:

„Wer in einem deutschen Land die Fähigkeit
zum Richteramt erlangt hat, ist, soweit dieses
Gesetz keine Ausnahme bestimmt, zu jedem 
Richteramt innerhalb Deutschlands befähigt."

4. § 6 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft:
,,Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt." 

5. § 8 erhält wieder folgende. Fassung:
„Richter können wider ihren Willen nur kraft

richterlicher Entscheidung und nur aus den
Gründen und unter den Formen, die die Gesetze
bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres Amts 
enthoben oder an eine andere SteJie oder in den
Ruhe·stand versetzt werden. Die Gesetzgebung 
kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Er.c 
reichung Richter in den Ruhestand treten. 

Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Ge
setzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 

Bei einer Veränderung in der Einrichtung der 
Gerichte oder ihrer Bezirke kann die unfrei· 
willige Versetzung an ein anderes Gericht oder 
die Entfernung aus dem Amt unter Belassung 
des vollen Gehalts durch die Landesjustizver• 
waltung .verfügt werden." 

6. § 8 a wird aufgehoben.

7. § 9 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: 

„Wegen vermögensrechtlicher Ansprüche der 
Richter aus ihrem Dienstverhältni,s, insbesondere 
auf Gehalt, Wartegeld oder Ruhegehalt, darf der 
Rechtsweg nicht ausgeschloss·en werden."

8. § 10 erhält folgende Fassung: 

,.Nach näherer landesgesetzlicher Bestim· 
mung können Gerichtsreferendare mit der Wahr· 
nehmung einzelner richterlicher Geschäfte be· 
traut werden. Der Auftrag ist in jedem Fall 
durch den Richter aktenkundig zu machen. 

Gesetz 

[Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen 

echts flege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts. 

LVom 12. SeP,tember 1950. 

RTIKEL 1 

Änderung von Vorschriften 
über die Gerichtsverfassung 

I. Änderung 
aes Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt ge
ändert: 
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Bei Amtsgerichten und Landgerichten kann, 
wer zum Richteramt befähigt ist, als Hilfsrichter 
verwendet werden, ohne gemäß § 6 zum Richter 
auf Lebenszeit ernannt zu sein. 

Unberührt bleiben die Vorschriften über die 
Ubertragung richterlicher Geschäfte auf den 
Rechtspfleger.'" 

9. § 11 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft:
,,Auf Handelsrichter, Schöffen und Geschwo

rene sind die Vorschriften der §§ 2 bis 9 nicht 
anzuwenden.'"

:10. § 12 erhält folgende Fassung: 
„Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit 

wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Ober
landesgerichte und durch den Bundesgerichtshof 
(das Obere Bundesgericht für das Gebiet der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit) ausgeübt.'" 

_esetzlich 

4. Sofern die Zulässigkeit des Rechtswegs durch
rechtskräftiges Urteil des Gerichts feststeht,
ohne daß znvor auf die Entscheidung der be-
sonderen Behörde angetragen war, bleibt die
Entscheidung des Gerichts maßgebend.''

15. § 18 erhält folgende Fassung:
„Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich

nicht auf die Leiter 1rnd Mitglieder der bei der
Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplo
matischen Vertretungen. Sie erstreckt sich
auch nicht auf andere Personen, die nach den
allgemein anerkannten Regeln des. Völkerrechts
oder nach einem Staatsvertrag von der deut
schen Gerichtsbarke- it befreit sind."

16. § 19 erhält folgende Fassung:
.,Für die Familienmitglieder, das Geschäfts·

personal der im § 18 genannten Personen und
für ihre Bediensteten, die nicht Deutsche sind,
gilt die Vorschrift des § 18 entsprechend,"

17. § 20 erhält wieder folgende Fassung:
„Durch die Vorschriften der §§ 18, 19 werden

die Vorschriften über den ausschließlichen ding·
lichen Gerichtsstand in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten nicht berührt.''

18. § 21 erhält folgende Fassung:
,,Die in der Bundesrepublik Deutschland an•

ge·stellten Konsuln sind der inländischen Ge
richtsbarkeit unterworfen, sofern nicht in Ver·
trägen der Bundesrepublik mit anderen Mächten
Vereinbarungen über die Befreiung der Konsuln
von der inländischen Gerichtsbarkeit getroffen
sind."

19. § 22 Abs. 2 bis 4 erhält wieder folgende Fassung:
„Ein Amtsrichter kann zugleich Mitglied oder

Direktor bei dem übergeordneten Landgericht
s·ein.

Die allgemeine Dienstanfsicht kann von der
Landesjustizverwaltung dem Präsidenten des
übergeordneten Landgerichts übertragen wer•
den. Geschieht dies nicht, so ist, wenn das
Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt ist,
einem von ihnen von der Landesjnstizverwal
tung die allgemeine Dienstaufsicht zn über
tragen; ist die Zahl der Richter höher als fünf•
zehn, so kann die Dienstaufsicht zwischen
mehreren von ihnen geteilt werden.

Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegen
den Geschäfte, soweit dieses Gesetz nichts an
deres bestimmt, als Einzelrichter.''

20. Folgende Vorschriften werden als §§ 22 a bis
22 d eingefügt:

,.§ 22 a 
Bei den mit einem Präsidenten besetzten 

Amtsgerichten wird ein Präsidium gebildet. 
Das Präsidium besteht aus dem Amtsgerichts

präsidenten als Vorsitzenden, den Amtsgerichts
direktoren, den Oberamtsrichtern und den bei
den dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienst-· 
alter der Geburt nach ältesten Amtsrichtern. 

Das · Präsidium entscheidet nach Stimmen· 
mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Amtsgerichtspräsidenten den Ausschlag. 

11.

12.

1. 

2. 

13. 

14. 

1.

2.

3.

§ 13 a wird aufgehoben.

§ 14 erhält folgende Fassung:
,,Als besondere Gerichte werden zugelassen:
Gerichte der Schiffahrt für die in den Staa\s
verträgen bezeichneten Angelegenheiten;
Gemeindegerichte für die Verhandlung und 
Entscheidung von bürgerlichen Rechts,streitig
keiten, deren Streitwert einhundert Deutsche 
Mark nicht übersteigt. Gegen die Ents<c:hei
dung der Gemeindegerichte muß innerhalb 
einer g zu bestimmenden Frist sowohl 
dem Kläger wie dem Beklagten die Be:mfung 
auf den ordentlichen Rechtsweg zustehen. 
Der Gerichtsbarkeit des Gemeindegerichts 
dürfen als Kläger oder Beklagte nur Personen 
unterworfen werden, die in der Gemeinde den 
Wohnsitz, eine Niederlassung oder im Sinne 
der §§ 16, 20 der Zivilprozeßordnung den Auf
enthalt haben."

§ 15 wird anfgehoben.

§ 17 Abs. 2 tritt wieder in folgender Fassung in 
Kraft:

„Die Landesgesetzgebung kann jedoch die 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den 
Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichten über die Zulässigkeit des 
Rechtswegs besonderen Behörden nach Maß
gabe der folgenden Vorschriften übertragen:

 Die Mitglieder werden für die Dauer des zur 
Zeit· ihrer Ernennung von ihnen bekleideten 
Amts oder, falls sie zu dieser Zeit ein Amt 
nicht bekleiden, auf Lebenszeit ernannt. Sie 
können nur nnter denselben Voraussetzungen 
wie die Mitglieder des Bundesgerichtshofes 
ihres Amtes enthoben werden.
 Mindestens die Hälfte der Mitglieder muß 
dem Bundesgerichtshof oder dem Obersten 
Landesgericht oder einem Oberlandesgericht 
angehören. Bei Entscheidungen dürfen Mit
glieder nur in der gesetzlich bestimmten An
zahl mitwirken. Diese Anzahl muß eine un
gerade sein und mindestens fünf betragen.

 Das Verfahren ist gesetzlich zn regeln. Die 
Entscheidung ergeht in öffentlicher Sitzung 
nach Ladung der Parteien.


